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Fall-Nr.  ___________________ 
 
Eingang:  ___________________ 
       (Für amtliche Vermerke freilassen!) 

 
       Arbeitsgericht des Kantons Luzern 
       Zentralstrasse 28 
       Postfach 3439 
       6002 Luzern LU 
 
 
 

K L A G E  I M  V E R E I N F A C H T E N  V E R F A H R E N  
nach Art. 243 ZPO 

 
(Hinweis zu Microsoft Word: mit Taste „F11“ können die Felder nacheinander ausgewählt werden) 

KLAGENDE PARTEI BEKLAGTE PARTEI 
Name / Firma:       Name/Firma:       
Vorname:       Vorname:       
Strasse:       Strasse:       
PLZ, Ort:       PLZ, Ort:       
Geburtsdatum:       Geburtsdatum:       
Heimatort, Nationalität:       Heimatort, Nationalität:       
Beruf:       Beruf:       
Telefon:       Telefon:       
Übersetzer/-in erforderlich? 

 Ja    Nein 
Sprache:       

Übersetzer/-in erforderlich? 
 Ja    Nein 

Sprache:       
Arbeitsort:       Arbeitsort:       
 
VERTRETER/-IN: VERTRETER/-IN: 
Name:       Name:       
Vorname:       Vorname:       
Strasse:       Strasse:       
PLZ, Ort:       PLZ, Ort:       
Telefon:       Telefon:       
 
RECHTSBEGEHREN: 
(Die Klage muss die Rechtsbegehren enthalten: Was will die klagende Partei von der beklagten Partei? Geldforderungen sind 
zu beziffern. Zum Beispiel: „Die beklagte Partei sei zu verpflichten, der klagenden Partei Fr. 3'000.00 nebst Zins zu 5% seit 
dem 1. Januar 2011 zu bezahlen.“) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der beklagten Partei 
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FORMELLE ANGABEN: 
 
1. Das Schlichtungsverfahren vor der  Schlichtungsbehörde Arbeit /   

 Schlichtungsbehörde Gleichstellung fand statt am                             . 
 
2. Die Klagebewilligung wurde erteilt am                                   .                        

(Die Klagebewilligung ist der Klage beizulegen.) 

 
3. Der Streitwert beträgt Fr.                                         . 
 
 
ANGABEN ZUM ARBEITSVERHÄLTNIS: 

 
• Besteht ein schriftlicher Arbeitsvertrag?   Ja, vom      _____  /  Nein 
• Erster Arbeitstag am:        __________________ 
• Letzter Arbeitstag am:       __________________ 
• Dauer der Probezeit:         __________________ 
• Bruttolohn pro Monat:       __________________ 
• Nettolohn pro Monat:        __________________ 
• Kündigung erfolgte  schriftlich /  mündlich am      __________________ 

durch  Arbeitnehmer/in /  Arbeitgeber/in 
 
 
 
BEGRÜNDUNG: 
(Die Begründung kann auch auf einem separaten Blatt zusammen mit der Klage eingereicht werden.) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Begründung gemäss separater Beilage 
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VERZEICHNIS DER BEWEISMITTEL: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM                                                                             UNTERSCHRIFT KLAGENDE PARTEI 
 
      
 
 
     -fach 
 
Beilagen: gemäss Aktenverzeichnis
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Hinweise  zur  Abfassung  der  Klage 

 
 
• Das vereinfachte Verfahren gilt u.a. für alle vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis zu einem 

Streitwert von 30'000 Franken.  
 
• Die Klage muss die Rechtsbegehren enthalten: Was will die klagende Partei von der beklagten 

Partei? Zum Beispiel: „Die beklagte Partei sei zu verpflichten, der klagenden Partei Fr. 3'000.00 
nebst Zins zu 5% seit dem 1. Januar 2011 zu bezahlen.“ 

 
• Der Streitwert ist in Schweizerfranken einsetzen. Der Streitwert richtet sich nach dem 

Rechtsbegehren (ohne Eventualbegehren, Zinsen, Kosten, etc.).  
 
• Begründung der Rechtsbegehren: 

 
Die wesentlichen Tatsachen, auf denen die Klage beruht, sind fortlaufend nummeriert (allenfalls 
mit Unterabsätzen) darzulegen. Zu jeder Tatsache sind die entsprechenden Beweismittel 
(Urkunden, Zeugen, Parteibefragung, Augenschein, Gutachten,...) anzuführen. 
 

Beispiel: 
 
1.-  Die Parteien haben am 1.7.2009 einen schriftlichen Arbeitsvertrag abgeschlossen. 

 
Urkunde: Arbeitsvertrag vom 1.72009 
Zeuge: Hans Muster, Musterstrasse 33, 6006 Musterhausen 

 
2.- (…) 

 
• Die aufzulegenden Urkunden sind, in sinnvoller Reihenfolge (z.B. nach Datum, nach einzelnen 

Klagepositionen, etc.) geordnet, aufzuführen. Sie sind gemäss diesem Aktenverzeichnis zu 
nummerieren. 

 
• Die Klage ist mit mindestens einem Exemplar für den Richter und für jede Gegenpartei 

einzureichen. 


